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ROLAND Rechtsschutz informiert  
 
 
 
 

Stressfrei ins neue Zuhause 
Rechtstipps rund um den Umzug 
 
Köln, 26. Oktober 2017. Trotz Vorfreude auf die neuen vier Wände hält sich der Spaß am eigent-
lichen Umzug oft in Grenzen, schließlich kann dabei einiges schiefgehen. Wer dafür haftet, wenn 
beim Umzug etwas zu Bruch geht oder sich ein Umzugshelfer verletzt, erklärt ROLAND-
Partneranwältin Katalin Winkler aus der Hammer Kanzlei Kahlert Padberg Rechtsanwälte.  
 
Parkplatznot: Wer darf Schilder aufstellen? 
Niemand möchte seine Möbel auf langen Strecken vom oder zum Haus tragen. Daher empfiehlt es 
sich, vorübergehende Halteverbotszonen oder Ausnahmen von einer bestehenden Park- oder Hal-
teverbotsregelung bei der Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. Dort erhält man in den meisten 
Fällen auch direkt die behördlichen Verkehrszeichen, mit denen man den benötigten Platz selbst 
reservieren kann. Missachtet jemand am Umzugstag diese Schilder, kann sich der Umziehende mit 
dem Ausstellungsprotokoll und der behördlichen Genehmigung an die Polizei und das Ordnungs-
amt wenden – die den Falschparker notfalls abschleppen lassen. Katalin Winkler warnt jedoch: 
„Wer über keine Genehmigung verfügt und selbst eine Halteverbotszone konstruiert, macht sich 
im Schadensfall selbst haftbar und muss mit einem Bußgeld rechnen.“ 
 
Freundschaftsdienst: Wer haftet für Schäden? 
Freunde und die Familie haben sich versammelt, der Umzug kann starten. Was aber ist, wenn je-
mand beim Tragen etwas beschädigt? „Grundsätzlich gilt: Wer eine fremde Sache beschädigt oder 
eine Person verletzt, muss den Schaden ersetzen. Bei Freundschaftsdiensten machen Gerichte je-
doch eine Ausnahme“, weiß die ROLAND-Partneranwältin. Helfen Freunde und Bekannte beim 
Umzug, trägt der Umziehende das Risiko für Schäden. Ein Freund soll schließlich für seine Gefällig-
keiten nicht auch noch bestraft werden – es sei denn, er handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. 
Rutscht einem Umzugshelfer also versehentlich eine Porzellankiste aus den Händen oder hinterlässt 
er eine Schramme an der Wand im Treppenhaus, haftet er nicht dafür. Denn auch für Schäden an 
der Immobilie gilt: Der Mieter haftet für seine Helfer, da sie seine „Erfüllungsgehilfen“ im Rahmen 
des Umzugs sind. Wer umzieht, sollte daher im Vorfeld seine Versicherungsbedingungen überprü-
fen und gegebenenfalls die Police auf Gefälligkeitsschäden ausweiten. 
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Umzugsunternehmen: Wer kommt für Schäden auf? 
Anders sieht es aus, wenn ein Umzugsunternehmen engagiert wurde. In der Regel haftet dieses – 
allerdings nur bei Schäden bis 620 Euro pro Kubikmeter Umzugsgut. „Die wertvolle Ming-Vase 
bzw. das Designermöbelstück sollte daher mit einer gesonderten Transportversicherung bedacht 
werden“, rät Katalin Winkler. Selbstverständlich haftet das Umzugsunternehmen nur für selbst ver-
ursachte Schäden. Wer unglücklich packt und hierdurch bewirkt, dass in der ordnungsgemäß 
transportierten Kiste etwas kaputtgeht, hat keinen Schadensersatzanspruch. Auch wer dem Unter-
nehmen zur Hand geht und hierbei einen Schaden selbst verursacht, hat natürlich keine Ansprüche. 
Zudem sehen Umzugsunternehmen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen oftmals Haf-
tungsausschlüsse vor, zum Beispiel für Schäden durch „unabwendbare Ereignisse“ wie einen Sturm 
oder starken Regen. Auch Schäden durch Dritte werden oft ausgeschlossen, soweit diese aufgrund 
von Unfallflucht oder mangelndem Versicherungsschutz nicht haftbar gemacht werden können. 
Nicht der Haftung unterliegen zudem lebende Tiere und Pflanzen, Edelmetalle, Juwelen, Edelsteine, 
Geld, Briefmarken, Münzen, Wertpapiere und Urkunden. Diese sollte der Umziehende besser selbst 
transportieren. 
Wichtig: Äußerlich erkennbare Schäden müssen dem Umzugsunternehmer spätestens am Tag 
nach dem Umzug schriftlich angezeigt werden. Versteckte Schäden, das heißt solche, die erst nach 
dem Auspacken erkennbar sind, müssen innerhalb von 14 Tagen nach Umzug bei der Spedition 
angezeigt werden.  

 
Verletzungspech: Wer ist verantwortlich? 
Die schwere Umzugskiste alleine hochgehoben – und schon ist es passiert: Der Rücken ist ver-
knackst. Hier gilt: „Verletzt sich der Umzugshelfer aus Unachtsamkeit selbst, ist das sein Risiko. Dies 
gilt auch, wenn er dadurch mehrere Tage krank ist. Die gesetzliche Unfallversicherung ist nicht 
zuständig“, erklärt Katalin Winkler. Soweit der Umziehende den Unfall verursacht hat, etwa weil er 
auf eine bestimmte Gefahrenquelle nicht hingewiesen hat, kann auch er in Anspruch genommen 
werden. Ist ein Umzugsunternehmen tätig, greift die gesetzliche Unfallversicherung, wenn sich ein 
Angestellter des Unternehmens verletzt. 
 
Behördengänge: Was muss nach dem Umzug getan werden? 
Der Umzug ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Nun heißt es: Schnell zum Amt! Eine Um-
meldung beim Einwohnermeldeamt ist binnen 14 Tagen erforderlich. „Wer hier bummelt, riskiert 
ein Bußgeld“, erklärt die ROLAND-Partneranwältin. Seit dem 1. November 2015 ist zudem eine 
Vermieterbescheinigung erforderlich, aus der der Name und die Anschrift des Vermieters, Angaben 
über den Einzug mit dem Datum, die Adresse der vermieteten Wohnung und die Personalien der 
neuen Mieter ersichtlich sein müssen. Vordrucke für diese Bescheinigung liegen bei den meisten 
Einwohnermeldeämtern aus oder können online ausgefüllt werden. Weiter muss unverzüglich der 
Kfz-Schein mit der neuen Adresse aktualisiert werden. Katalin Winkler abschließend: „Um eine rei-
bungslose Versorgung zu gewährleisten, sollte man sich über einen Nachsendeauftrag sowie einen 
Wechsel des Telefon- und Internetanbieters oder Strom- und Gasanbieters bereits im Vorfeld Ge-
danken machen und alles Erforderliche schon vor dem Umzug in die Wege leiten.“ 
 
Weitere Rechtstipps finden Sie auf unserer Internetseite  
www.roland-rechtsschutz.de/rechtstipps. 
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Über ROLAND Rechtsschutz 

Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist ein Premium-Anbieter für Rechtsschutz mit 60 Jahren Erfahrung. Die Gesell-

schaft zählt mit Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von 428,6 Millionen Euro im Jahr 2016 zu den wachstumsstärksten Anbie-

tern der Branche. Mit einem Marktanteil von mehr als zehn Prozent gehört ROLAND zu den führenden deutschen Rechts-

schutz-Versicherern. Zu dem Leistungsangebot des Rechtsschutz-Spezialisten zählen flexible Lösungen sowohl für Privat- als 

auch für Firmenkunden. Dank der modularen Produktstruktur können Kunden ihren Versicherungsschutz nach Bedarf zusam-

menstellen. 

Mit nur einem Anruf bei ROLAND (0221 8277-500) erhalten Kunden die beste Lösung für jedes rechtliche Problem. ROLAND 

klärt im ersten Schritt den Versicherungsschutz und bietet unmittelbar die Möglichkeit, die individuelle Rechtslage von einem 

unabhängigen Rechtsanwalt einschätzen zu lassen. Außerdem stehen den Versicherten von der telefonischen Rechtsberatung 

über die außergerichtliche Streitbeilegung bis hin zur Empfehlung eines versierten (Fach-)Anwalts alle Wege zu ihrem Recht 

offen. Führt die erste Wahl nicht zum Erfolg, können Kunden jederzeit einen anderen Service in Anspruch nehmen.  

 

Kurzprofil der ROLAND-Gruppe, Köln 

Die Gesellschaften der ROLAND-Gruppe gehören zu den führenden Anbietern von Rechtsschutz-, Schutzbrief- und 

Assistance-Leistungen. Die Gruppe hat 1.489 Mitarbeiter und Bruttobeitragseinnahmen von 449,7 Millionen Euro so-

wie Umsatzerlöse und sonstige Erträge von 54,5 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2016). 

 

Geschäftsbereiche und Produktprogramme: 

ROLAND Rechtsschutz: 1957 gegründet; gehört heute zur Spitzengruppe deutscher Anbieter; in mehreren europäischen 

Ländern erfolgreich; Rechtsschutz-Lösungen für Privat-, Unternehmens- und Industriekunden 

ROLAND Schutzbrief: führender deutscher Schutzbrief-Anbieter; innovative Schutzbrief-Konzepte für Versicherungen, In-

dustrie und Handel 

ROLAND Assistance: B2B-Dienstleistungskonzepte in den Geschäftsfeldern Mobilitätsdienstleistungen, Schadenmanagement 

und Kunden-Service 

 


